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Beschlussesentwurf 2: Änderung des Spitalgesetzes (SpiG), des 
Sozialgesetzes (SG) und des Einführungsgesetzes zum Bundesge-
setz über die Förderung der Ausbildung im Bereich der Pflege (EG 
Ausbildungsfördergesetz Pflege); digitale Abwicklung im Bereich 
Ausbildungsverpflichtung

Der Kantonsrat von Solothurn

gestützt auf die Artikel 100 und 101 der Verfassung des Kantons Solothurn (KV) 
vom 8. Juni 1986[BGS 111.1.]
nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom ... 
(RRB Nr. 2026/...)

beschliesst:

I.

Der Erlass Spitalgesetz (SpiG) vom 12. Mai 2004 (Stand 1. Juli 2024) wird wie 
folgt geändert:

§  3quinquies

Aus- und Weiterbildung

https://bgs.so.ch/data/111.1/de
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1 Die auf der Spitalliste aufgeführten Spitäler mit innerkantonalem Standort sind 
verpflichtet, sich angemessen an der Aus- und Weiterbildung der nicht-universi-
tären Gesundheitsberufe zu beteiligen. Der Regierungsrat kann beschliessen, 
dass der Vollzug der Aus- und Weiterbildungsverpflichtung für die Jahre 2024 
und 2025 ganz oder teilweise ausgesetzt wird oder in bestimmten Bereichen von 
den rechtlichen Vorgaben betreffend die Aus- und Weiterbildungsverpflichtung 
abgewichen werden darf.

1 Die auf der Spitalliste aufgeführten Spitäler mit innerkantonalem Standort sind 
verpflichtet, sich angemessen an der Aus- und Weiterbildung der nicht-universi-
tären Gesundheitsberufe zu beteiligen. Der Regierungsrat kann beschliessen, 
dass der Vollzug der Aus- und Weiterbildungsverpflichtung für die Jahre 2024, 
2025, 2026 und 2027 ganz oder teilweise ausgesetzt wird oder in bestimmten 
Bereichen von den rechtlichen Vorgaben betreffend die Aus- und Weiterbildungs-
verpflichtung abgewichen werden darf.

2 Der Umfang der Aus- und Weiterbildungsverpflichtung wird insbesondere unter 
Berücksichtigung der Grösse und des Angebots des Betriebs sowie im Verhältnis 
zum Bedarf festgelegt.

2bis Wer Leistungen im Bereich der Aus- und Weiterbildung von nicht-universitär-
en Gesundheitsberufen erbringt, muss ein Ausbildungskonzept erstellen. Das 
Konzept:

a) führt insbesondere den Rahmen, in dem die Aus- und Weiterbildung stattfindet, 
die Ziele und die Schwerpunkte der Aus- und Weiterbildung sowie die Anzahl 
der zur Verfügung stehenden Aus- und Weiterbildungsplätze auf;

b) weist allfällige Abweichungen vom gemäss Absatz 2 festgelegten Umfang der 
Aus- und Weiterbildungsverpflichtung aus.

3 Gesundheitlich beeinträchtigten Personen sind bei Möglichkeit zweckmässige 
Aus- und Weiterbildungsplätze anzubieten. Die Spitäler streben diesbezüglich ei-
ne enge Zusammenarbeit mit den zuständigen IV-Stellen an.

4 Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten in einer Verordnung und kann in die-
ser Richtlinien von Fachorganisationen oder Branchenverbänden für verbindlich 
erklären.

§  3sexiesbis

Mitwirkungspflichten und Datenaustausch

1 Die Betriebe sind verpflichtet:
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a) dem Departement und den mit Vollzugsaufgaben nach diesem Gesetz betrau-
ten Fachorganisationen und Branchenverbänden die für die Festlegung der 
Aus- und Weiterbildungsleistung und der Ausgleichszahlung sowie die weiteren 
für den Vollzug der Aus- und Weiterbildungsverpflichtung erforderlichen Daten 
unentgeltlich und elektronisch zur Verfügung zu stellen und

b) für den Datenaustausch mit den Vollzugsbehörden gemäss Buchstabe a aus-
schliesslich die vom Kanton betriebene Webapplikation, mit welcher die Aus- 
und Weiterbildungsverpflichtung abgewickelt wird, zu verwenden, wobei das 
Departement in besonderen Fällen Ausnahmen vorsehen kann.

2 Bei Nichterfüllung oder nicht ordnungsgemässer Erfüllung der Pflichten gemäss 
Absatz 1 trotz Mahnung kann das Departement eine Festlegung gemäss pflicht-
gemässem Ermessen vornehmen. In diesem Rahmen können Erfahrungswerte 
und die Entwicklungen in den Vorjahren berücksichtigt werden.

3 Es kann bei Nichterfüllung oder nicht ordnungsgemässer Erfüllung der Pflichten 
gemäss Absatz 1 trotz Mahnung zudem eine Ordnungsbusse bis zu 1'000 Fran-
ken erheben.

4 Das Departement kann von den Berufsbildungszentren pro Betrieb die Anzahl 
Lernender der Sekundarstufe II und die Anzahl Studierender der Tertiärstufe 
elektronisch erheben.

5 Der Datenaustausch gemäss den Absätzen 1 und 3 kann im Rahmen eines 
elektronischen Abrufverfahrens erfolgen.

II.

1.
Der Erlass Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Förderung der Ausbil-
dung im Bereich der Pflege (EG Ausbildungsfördergesetz Pflege) vom 
15. Mai 2024 (Stand 1. Juli 2024) wird wie folgt geändert:

§  8
Mitwirkungspflichten und Datenbearbeitung
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1 Die Einrichtungen sind verpflichtet, dem Departement und den mit Vollzugsauf-
gaben nach diesem Gesetz betrauten Fachorganisationen und Branchenverbän-
den die für die Festlegung der Ausbildungsleistung, der Abgeltung und der Aus-
gleichszahlung sowie die weiteren für den Vollzug der Ausbildungsverpflichtung 
erforderlichen Daten unentgeltlich und elektronisch zur Verfügung zu stellen.

1 Die Einrichtungen sind verpflichtet:

a) dem Departement und den mit Vollzugsaufgaben nach diesem Gesetz betrau-
ten Fachorganisationen und Branchenverbänden die für die Festlegung der 
Ausbildungsleistung, der Abgeltung und der Ausgleichszahlung sowie die wei-
teren für den Vollzug der Ausbildungsverpflichtung erforderlichen Daten unent-
geltlich und elektronisch zur Verfügung zu stellen und

b) für den Datenaustausch mit den Vollzugsbehörden gemäss Buchstabe a aus-
schliesslich die vom Kanton betriebene Webapplikation, mit welcher die Ausbil-
dungsverpflichtung abgewickelt wird, zu verwenden, wobei das Departement in 
besonderen Fällen Ausnahmen vorsehen kann.

2 Bei Nichterfüllung oder nicht ordnungsgemässer Erfüllung der Mitwirkungs-
pflicht trotz Mahnung kann das Departement eine Festlegung gemäss pflichtge-
mässem Ermessen vornehmen. In diesem Rahmen können Erfahrungswerte und 
die Entwicklungen in den Vorjahren berücksichtigt werden.

2 Bei Nichterfüllung oder nicht ordnungsgemässer Erfüllung der Pflichten gemäss 
Absatz 1 trotz Mahnung kann das Departement eine Festlegung gemäss pflicht-
gemässem Ermessen vornehmen. In diesem Rahmen können Erfahrungswerte 
und die Entwicklungen in den Vorjahren berücksichtigt werden.

2bis Es kann bei Nichterfüllung oder nicht ordnungsgemässer Erfüllung der Pflich-
ten gemäss Absatz 1 trotz Mahnung zudem eine Ordnungsbusse bis zu 1'000 
Franken erheben.

3 Das Departement kann von den Berufsbildungszentren pro Einrichtung die An-
zahl Lernender der Sekundarstufe II und die Anzahl Studierender der Tertiärstu-
fe, die im Bereich der Pflege tätig sind, elektronisch erheben.

4 Der Datenaustausch gemäss Absatz 1 und 3 kann im Rahmen eines elektroni-
schen Abrufverfahrens erfolgen.

4 Der Datenaustausch gemäss den Absätzen 1 und 3 kann im Rahmen eines 
elektronischen Abrufverfahrens erfolgen.

2.
Der Erlass Sozialgesetz (SG) vom 31. Januar 2007 (Stand 1. Januar 2026) wird 
wie folgt geändert:
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§  22bis

Aus- und Weiterbildung

1 Wohnheime und Tagesstätten gemäss § 141, ambulante und teilstationäre 
Dienste gemäss § 142 und Pflegeheime gemäss § 144, die ihren Sitz im Kanton 
Solothurn haben und Leistungen zulasten der obligatorischen Krankenpflegever-
sicherung erbringen, sind verpflichtet, sich angemessen an der Aus- und Weiter-
bildung der nicht-universitären Gesundheitsberufe zu beteiligen. Der Regierungs-
rat kann beschliessen, dass der Vollzug der Aus- und Weiterbildungsverpflich-
tung für die Jahre 2024 und 2025 ganz oder teilweise ausgesetzt wird oder in be-
stimmten Bereichen von den rechtlichen Vorgaben betreffend die Aus- und Wei-
terbildungsverpflichtung abgewichen werden darf.

1 Wohnheime und Tagesstätten gemäss § 141, ambulante und teilstationäre 
Dienste gemäss § 142 und Pflegeheime gemäss § 144, die ihren Sitz im Kanton 
Solothurn haben und Leistungen zulasten der obligatorischen Krankenpflegever-
sicherung erbringen, sind verpflichtet, sich angemessen an der Aus- und Weiter-
bildung der nicht-universitären Gesundheitsberufe zu beteiligen. Der Regierungs-
rat kann beschliessen, dass der Vollzug der Aus- und Weiterbildungsverpflich-
tung für die Jahre 2024, 2025, 2026 und 2027 ganz oder teilweise ausgesetzt 
wird oder in bestimmten Bereichen von den rechtlichen Vorgaben betreffend die 
Aus- und Weiterbildungsverpflichtung abgewichen werden darf.

2 Der Umfang der Aus- und Weiterbildungsverpflichtung wird insbesondere unter 
Berücksichtigung der Grösse und des Angebots des Betriebes sowie im Verhält-
nis zum Bedarf festgelegt.

2bis Wer Leistungen im Bereich der Aus- und Weiterbildung von nicht-universitär-
en Gesundheitsberufen erbringt, muss ein Ausbildungskonzept erstellen. Das 
Konzept:

a) führt namentlich den Rahmen, in dem die Aus- und Weiterbildung stattfindet, 
die Ziele und die Schwerpunkte der Aus- und Weiterbildung sowie die Anzahl 
der zur Verfügung stehenden Aus- und Weiterbildungsplätze auf;

b) weist allfällige Abweichungen vom gemäss Absatz 2 festgelegten Umfang der 
Aus- und Weiterbildungsverpflichtung aus.

3 Gesundheitlich eingeschränkten Personen sind nach Möglichkeit zweckmässige 
Aus- und Weiterbildungsplätze anzubieten. Wohnheime und Tagesstätten, ambu-
lante und teilstationäre Dienste und Pflegeheime streben diesbezüglich eine en-
ge Zusammenarbeit mit den zuständigen IV-Stellen an.

4 Von der Aus- und Weiterbildungsverpflichtung ausgenommen sind Betriebe, die 
aufgrund ihrer Grösse nicht in der Lage sind, Ausbildungsplätze anzubieten und 
die sich keinem Ausbildungsverbund anschliessen können.
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5 Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten in einer Verordnung und kann in die-
ser Richtlinien von Fachorganisationen oder Branchenverbänden für verbindlich 
erklären.

§  22terbis

Mitwirkungspflichten und Datenaustausch

1 Die Betriebe sind verpflichtet:

a) dem Departement und den mit Vollzugsaufgaben nach diesem Gesetz betrau-
ten Fachorganisationen und Branchenverbänden die für die Festlegung der 
Aus- und Weiterbildungsleistung und der Ausgleichszahlung sowie die weiteren 
für den Vollzug der Aus- und Weiterbildungsverpflichtung erforderlichen Daten 
unentgeltlich und elektronisch zur Verfügung zu stellen und

b) für den Datenaustausch mit den Vollzugsbehörden gemäss Buchstabe a aus-
schliesslich die vom Kanton betriebene Webapplikation, mit welcher die Aus- 
und Weiterbildungsverpflichtung abgewickelt wird, zu verwenden, wobei das 
Departement in besonderen Fällen Ausnahmen vorsehen kann.

2 Bei Nichterfüllung oder nicht ordnungsgemässer Erfüllung der Pflichten gemäss 
Absatz 1 trotz Mahnung kann das Departement eine Festlegung gemäss pflicht-
gemässem Ermessen vornehmen. In diesem Rahmen können Erfahrungswerte 
und die Entwicklungen in den Vorjahren berücksichtigt werden.

3 Das Departement kann von den Berufsbildungszentren pro Betrieb die Anzahl 
Lernender der Sekundarstufe II und die Anzahl Studierender der Tertiärstufe 
elektronisch erheben.

4 Der Datenaustausch gemäss den Absätzen 1 und 3 kann im Rahmen eines 
elektronischen Abrufverfahrens erfolgen.

§  168ter

Busse bei Aus- und Weiterbildungsverpflichtung

1 Das Departement kann bei Nichterfüllung oder nicht ordnungsgemässer Erfül-
lung der Pflichten gemäss § 22terbis Absatz 1 trotz Mahnung eine Ordnungsbusse 
bis zu 1'000 Franken erheben.
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III.

Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten.

Solothurn, ...

Im Namen des Kantonsrates
 
Myriam Frey Schär
Präsidentin
 
Markus Ballmer
Ratssekretär

Dieser Beschluss unterliegt dem ... Referendum.


